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§ 1 PubFG

PubFG - Publizistikférderungsgesetz 1984

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.07.2024

1. (1)Der Bund hat die staatsburgerliche Bildungsarbeit der politischen Parteien durch Zuwendungen an Stiftungen
oder Vereine - im folgenden Rechtstrager genannt - zu fordern, sofern diese Rechtstrager folgende Bedingungen
erfullen:

1. 1.Die Tatigkeit des Rechtstragers darf nicht auf Gewinn gerichtet sein;

2. 2.der Rechtstréger muR in Ubereinstimmung mit seiner Satzung das Ziel verfolgen, die staatsbiirgerliche
Bildung im Sinne der Grundsatze der Bundesverfassung, die politische und kulturelle Bildung sowie die
Einsichten in politische, wirtschaftliche, rechtliche und gesellschaftliche Zusammenhéange auf
innerstaatlicher und internationaler Ebene unmittelbar und in gemeinnutziger Weise zu fordern,
insbesondere durch Schulungen, Seminare, Enqueten, Vortrage, Arbeitsgruppen, Fernkurse, Stipendien und
Publikationen;

3. 3.der Rechtstrager muf3 von einer mit mindestens finf Abgeordneten (Klubstarke) im Nationalrat
vertretenen politischen Partei als der von ihr bestimmte Férderungswerber bezeichnet sein;

4. 4.der Rechtstrager muf nach seinen satzungsgemalien Zwecken den §§ 34 bis 47 der
Bundesabgabenordnung (BAO), BGBI. Nr. 194/1961, in der geltenden Fassung entsprechen;

5. 5.die Satzung des Rechtstragers mul Bestimmungen dartber enthalten, dal3 der Jahresabschluf3 und die
Gebarung alljahrlich durch einen Wirtschaftsprifer (eine Wirtschaftsprifungsgesellschaft) im Sinne des
Wirtschaftstreuhandberufsgesetzes, BGBI. | Nr. 58/1999, auf Sparsamkeit, ZweckmaRigkeit und
GesetzmaRigkeit bei der Verwendung der Férderungsmittel zu prifen und der Jahresabschlu3 im ,Amtsblatt
zur Wiener Zeitung” zu veroffentlichen ist.

2. (2)Hat eine politische Partei mehrere Rechtstrager errichtet, so darf als Forderungswerber nur ein einziger
bezeichnet werden.

3. (3)Die unentgeltliche Erbringung von Sachleistungen (8 1 Abs. 1 Z 2) durch den Rechtstragers an politische
Parteien, an parlamentarische Klubs und Landtagsklubs ist keine Spende gemal 8 2 Z 5 Parteiengesetz 2012.

In Kraft seit 29.07.2022 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1961_194_0/1961_194_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1999_58_1/1999_58_1.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/pubfg/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/pubfg/paragraf/2
file:///

	§ 1 PubFG
	PubFG - Publizistikförderungsgesetz 1984


